
PREISE FÜR PRIVATKUNDEN /ENDVERBRAUCHER
PASSIONSSPIELE OBERAMMERGAU 2010

Die Preise beinhalten die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
Der Verkauf der Arrangements beginnt ab Anfang 2008. 
Ab Frühjahr 2009 bieten wir Ihnen in begrenzter Anzahl Eintrittskarten
ohne Arrangement an. 
Die genaue Leistungsbeschreibung sowie die Kategorien der Unter-
künfte und Eintrittskarten zum Passionsspiel entnehmen Sie bitte unse-
rer Ausschreibung.
Informationen über die Geschäftsstelle der Passionsspiele 2010
Tel. 08822 9231-0 / Fax 08822 9231-52
info@passionsspiele2010.de
www.passionsspiele2010.de

* Vermittelte Leistungen der Gemeinde Oberammergau:
Eintrittskarte zum Passionsspiel und dem Oberammergau Museum, Programmbuch
zum Passionsspiel und Kurabgabe pro Tag

Wir empfehlen den Abschluss eines RundumSorlgos-Paketes mit Reiserücktritts-Versiche-
rung oder einer Reiserücktritts-Versicherung der Europäischen Reiseversicherung AG.
Das RundumSorglos-Paket beinhaltet: Reiserücktritts-Versicherung, Reiseabbruch-
Versicherung, Reise-Krankenversicherung mit medizinischer Notfall-Hilfe,
RundumSorglos-Service, Reisegepäck-Versicherung und Verspätungs-Schutz

Abschlussfrist für das RundumSorglos-Paket und die Reiserücktritts-Versicherung: 
Bei Buchung der Reise, spätestens jedoch 30 Tage vor planmäßigem Reiseantritt. 
Bei Buchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss
nur am Buchungtag, spätestens am folgenden Werktag, möglich.

KATEGORIE Arrangement Vermittelte Leistungen* Vorverkaufsentgelt Gesamtpreis 
pro Person pro Person auf die Eintrittskarte pro Person

ARRANGEMENT MIT 1 ÜBERNACHTUNG
Das Arrangement besteht aus 1 Übernachtung inkl. Frühstück in der gewählten Kategorie, 1 x Mittagessen oder Brunch, 1 x Abendessen und der örtlichen Reiseleitung 

KATEGORIE Arrangement Vermittelte Leistungen* Vorverkaufsentgelt Gesamtpreis 
pro Person pro Person auf die Eintrittskarte pro Person

ARRANGEMENT MIT 2 ÜBERNACHTUNGEN
Das Arrangement besteht aus 2 Übernachtungen inkl. Frühstück in der gewählten Kategorie, 2 x Abendessen, 1 x Mittagessen und örtlicher Reiseleitung

HOTELS
HK 1  € 397,35 € 162,65 € 15,00 € 575,00
HK 2 € 341,35 € 162,65 € 15,00 € 519,00
HK 3 € 298,85 € 137,65 € 12,50 € 449,00
HK 4 € 268,85 € 97,65 € 8,50 € 375,00
HK 5 € 228,85 € 97,65 € 8,50 € 335,00
GASTHÖFE / PENSIONEN
GK 1 € 238,85 € 97,65 € 8,50 € 345,00
GK 2 € 218,85 € 97,65 € 8,50 € 325,00
GK 3 € 192,85 € 97,65 € 8,50 € 299,00
GK 4 € 178,85 € 97,65 € 8,50 € 285,00
PRIVATVERMIETER
PK 1 € 188,85 € 97,65 € 8,50 € 295,00
PK 2 € 172,85 € 97,65 € 8,50 € 279,00
PK 3 € 152,85 € 57,65 € 4,50 € 215,00
PK 4 € 136,85 € 57,65 € 4,50 € 199,00

HOTELS
HK 1 € 660,05 € 163,95 € 15,00 € 839,00
HK 2 € 550,05 € 163,95 € 15,00 € 729,00
HK 3 € 483,55 € 138,95 € 12,50 € 635,00
HK 4 € 421,55 € 98,95 € 8,50 € 529,00
HK 5 € 351,55 € 98,95 € 8,50 € 459,00
GASTHÖFE / PENSIONEN
GK 1 € 377,55 € 98,95 € 8,50 € 485,00
GK 2 € 331,55 € 98,95 € 8,50 € 439,00
GK 3 € 291,55 € 98,95 € 8,50 € 399,00
GK 4 € 257,55 € 98,95 € 8,50 € 365,00
PRIVATVERMIETER
PK 1 € 281,55 € 98,95 € 8,50 € 389,00
PK 2 € 257,55 € 98,95 € 8,50 € 365,00
PK 3 € 235,55 € 58,95 € 4,50 € 299,00
PK 4 € 211,55 € 58,95 € 4,50 € 275,00

RundumSorglos-Paket

Reisepreis bis Prämie pro Person
€ 300,00 € 14,00
€ 600,00 € 21,00
€ 850,00 € 27,00

Reiserücktritts-Versicherung

Reisepreis bis Prämie pro Person
€ 300,00 € 12,00
€ 600,00 € 18,00
€ 850,00 € 23,00



Sehr geehrte Gäste,
die nachfolgenden Reisebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des
Reisevertrages, der im Falle Ihrer Buchung mit der Firma Oberammergau und DER
Reisebüro oHG, nachfolgend „ODR“ abgekürzt, zu Stande kommt. Bitte lesen Sie
diese Bedingungen daher vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.

1. GELTUNGSBEREICH DIESER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN; STELLUNG DER ODR 
1.1. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für die Angebote
der ODR von Arrangements mit 1 und 2 Übernachtungen für Privatkunden/End-
verbraucher. Sie gelten nicht für gewerbliche Kunden und nicht für den Einzelver-
kauf von Eintrittskarten für die Passionsspiele.
1.2. Bezüglich der Eintrittskarten zu den Passionsspielen, der Eintrittskarte zum
Oberammergau Museum, der Kurabgabe und dem Verkauf des Programmbuchs hat
die ODR ausschließlich die Stellung eines Vermittlers, soweit seitens der ODR nicht
nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2 BGB der Anschein erweckt wird, diese
Leistungen als eigene vertragliche Leistungen zu erbringen. Vertragspartner dieser
Leistungen ist die Gemeinde Oberammergau.

2. VERTRAGSSCHLUSS (BUCHUNG UND BESTÄTIGUNG)
2.1. Mit Ihrer Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den Abschluss eines
Reisevertrages auf der Grundlage der Prospektausschreibung und dieser Reisebe-
dingungen verbindlich an. Die Buchung kann ausschließlich mit dem Buchungs-
formular der ODR schriftlich, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail,
Internet) vorgenommen werden. 
2.2. Der Vertrag kommt mit dem Zugang unserer Buchungsbestätigung bei Ihnen
zustande.
2.3. Sie haben für alle vertraglichen Verpflichtungen von Personen, für die Sie die
Buchung vornehmen, wie für Ihre eigene Verpflichtungen einzustehen, soweit Sie
diese Mithaftung durch ausdrückliche und gesonderte vertragliche Erklärung über-
nommen haben.
2.4. Weicht der Inhalt unserer Buchungsbestätigung vom Inhalt Ihrer Buchung ab, so
liegt ein neues Angebot unsererseits vor, an das wir für die Dauer von 14 Tagen
gebunden sind. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots
zustande, wenn Sie uns innerhalb der Bindungsfrist die Annahme durch ausdrückli-
che Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklären.

3.ZAHLUNG, ZAHLUNGSVERZUG, REISEUNTERLAGEN
3.1. Nach Vertragsabschluss (Zugang der Buchungsbestätigung mit Anzahlungs-
rechnung) und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651 k BGB ist auf
den Preis der Arrangementleistungen und auf den Preis der Eintrittskarte (für des-
sen Einzug die ODR von der Gemeinde Oberammergau inkassobevollmächtigt ist) eine
Anzahlung von 20% und zusätzlich das volle Vorverkaufsentgelt auf die Ein-
trittskarte und die Prämien für vermittelte Reiseversicherungen zur Zahlung fällig.
3.2. Die Restzahlung des Reisepreises wird nach Übermittlung der Folgerechnung
zum 30.9.2009 zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist. Bei
Buchungen nach dem 30.9.2009 wird der gesamte Reisepreis ohne vorherige
Anzahlung sofort nach Zugang der Buchungsbestätigung und des Sicherungsscheins
zahlungsfällig. 
3.3. Bei Bezahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos
automatisch zu den jeweiligen Terminen.
3.4. Zahlungen, insbesondere aus dem Ausland, haben gebühren- und spesenfrei zu 
erfolgen.
3.5. Leisten Sie Zahlungen nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten,
so sind wir berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzu-
treten, namens und in Vollmacht der Gemeinde Oberammergau den Rücktritt vom
Vertrag mit dieser zu erklären und Sie mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5. dieser
Reisebedingungen zu belasten.
3.6. Die Reiseunterlagen erhalten Sie ca. 3 Monate vor dem Spieltag, bzw. bei kurz-
fristigen Buchungen nach Bezahlung in Ihrer Buchungsstelle. Die Eintrittskarten zum
Passionsspiel und dem Oberammergau Museum, das Programmbuch sowie die Essen-
bons werden erst vor Ort gegen Vorlage unseres Original-Gutscheines ausgegeben.

4. LEISTUNGSÄNDERUNGEN
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten
Inhalt des Reisevertrages (z.B. Spielplan- und Besetzungsänderungen), die nach Ver-
tragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben her-
beigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten
Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

5. RÜCKTRITT DES KUNDEN, UMBUCHUNG
5.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Der Rück-
tritt ist uns gegenüber unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Wir
empfehlen Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2. Treten Sie vor Reisebeginn zurück so können wir eine angemessene Entschädi-
gung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und unsere Aufwen-
dungen verlangen. Wir haben diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt und
bei der Berechnung der Entschädigung die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und
die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistungen berücksichtigt. 

5.3. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs Ihrer Rücktrittser-
klärung wie folgt berechnet, wobei Berechnungsgrundlage der Arrangementpreis
und der Preis für die Eintrittskarte ist, ohne Berücksichtigung des Preises für das
Programmbuch, das Oberammergau Museum die Kurabgabe und das Vorver-
kaufsentgelt:
• bis 180 Tage vor Reiseantritt: 20 %
• bis 141 Tage vor Reiseantritt: 25 % 
• bis 91 Tage vor Reiseantritt: 30 % 
• ab 90 Tage bis 1 Tag vor Reiseantritt: 80 % 
Das Vorverkaufsentgelt auf die Eintrittskarte wird nicht erstattet. 
5.4. Es bleibt Ihnen in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, dass uns über-
haupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von uns
geforderte Pauschale. 
5.5. Der Abschluss einer Reiserücktritts-Versicherung der Europäischen Reisever-
sicherung AG wird dringend empfohlen.
5.6. Ein Anspruch Ihrerseits nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des
Reisetermins, der Unterkunft, der Kartenart, der Verpflegungsart  oder sonstiger
Reiseleistungen (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird
dennoch vorgenommen, so können wir bis 91 Tage vor dem betreffenden Spieltag
ein Bearbeitungsentgelt von € 35,- pro Spieltag bei Buchungen von einer bis 25
Personen und von € 70,- pro Spieltag ab 26 Personen erheben. Umbuchungs-
wünsche, die später als 91 Tage vor dem Spieltag erfolgen, können, sofern ihre
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag  gemäß
Ziffer 5.3 zu den dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügi-
ge Kosten verursachen.

6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
6.1. Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig von uns herbeigeführt worden ist, oder soweit wir für
einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich sind.
6.2. Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden,
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung aus-
drücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestand-
teil unserer Reiseleistungen sind. Wir haften jedoch wenn und insoweit für einen
Schaden Ihrerseits die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten und/oder von Pflichten als Reisevermittler ursächlich geworden sind.

7. IHRE OBLIEGENHEITEN ALS REISENDER, KÜNDIGUNG DES REISEVERTRAGES, 
AUSSCHLUSSFRIST, VERJÄHRUNG
7.1. Sie sind verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich unserer örtlichen Ver-
tretung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche Ihrerseits entfallen nur
dann nicht, wenn die Ihnen obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.
7.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so können Sie
den Vertrag nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e BGB) kündigen. 
7.3. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise haben Sie inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der
Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur uns gegenüber
unter der unten angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist können Sie
Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist verhindert worden sind. 
7.4. Ansprüche Ihrerseits nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. Die
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte.
Schweben zwischen dem Kunden und uns Verhandlungen über den Anspruch oder
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der
Kunde oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt
frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

8. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
8.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
8.2. Sie können uns nur an unserem Sitz verklagen. Für Klagen unsererseits gegen
Sie ist Ihr Wohnsitz maßgebend. Für Klagen unsererseits gegen Kunden, bzw. Ver-
tragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen
oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand Ober-
ammergau vereinbart.
8.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,  wenn und insoweit sich aus ver-
traglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, Bestimmungen
der Europäischen Union oder deutschen gesetzlichen Vorschriften die auf den Reise-
vertrag anzuwenden sind, etwas anderes zu Ihren Gunsten als Verbraucher ergibt.

14. REISEVERANSTALTER 
Oberammergau und DER Reisebüro oHG
Eugen-Papst-Str. 9a, D-82487 Oberammergau
HRA 65491 beim AG München
Telefon: 08822 / 9231-0, Fax: 08822 / 9231-52 
www.passionsspiele2010.de
E-Mail: info@passionsspiele2010.de

REISEBEDINGUNGEN FÜR ARRANGEMENTS MIT 1 UND 2 ÜBER-
NACHTUNGEN ZU DEN PASSIONSSPIELEN OBERAMMERGAU 2010

FÜR PRIVATKUNDEN/ENDVERBRAUCHER 

passionsspiele 2010

oberammergau


